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sche Sachverständige zur Unterstützung der Tätigkeiten der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Wahlhilfe zur Verfü-
gung gestellt haben; 

 12. ermutigt den Generalsekretär, über die Abteilung 
Wahlhilfe auf die sich ändernde Art der Hilfeanträge und den 
zunehmenden Bedarf an bestimmten Formen der mittelfristigen 
sachverständigen Hilfe einzugehen, die darauf ausgerichtet ist, 
die vorhandene Kapazität der antragstellenden Regierung zu 
unterstützen und zu stärken, insbesondere durch die Verbesse-
rung der Kapazität ihrer Wahleinrichtungen; 

 13. ersucht den Generalsekretär, die Abteilung Wahlhilfe 
mit ausreichendem Personal und angemessenen Finanzressour-
cen auszustatten, damit sie ihren Auftrag erfüllen kann, und 
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte im 
Rahmen seines Auftrags und in enger Abstimmung mit der Ab-
teilung Wahlhilfe der wachsenden Zahl der Anträge von Mit-
gliedstaaten auf Beratende Dienste entsprechen kann; 

 14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution, insbesondere über den Stand 
der von den Mitgliedstaaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe 
und Wahlverifikation, sowie über die Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die er ergriffen hat, um sicherzustellen, dass der De-
mokratisierungsprozess in den Mitgliedstaaten von den Verein-
ten Nationen stärker unterstützt wird. 

RESOLUTION 54/174 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/174. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Menschenrechte durch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit 
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei-
lichkeit und Objektivität 

 Die Generalversammlung, 

 eingedenk dessen, dass eines der Ziele der Vereinten Natio-
nen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung vor dem 
Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zusam-
menarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirt-
schaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen 
und die Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreihei-
ten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache 
oder Religion, zu fördern und zu festigen, 

 in dem Wunsche, weitere Fortschritte bei der internationalen 
Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu erzielen, 

 die Auffassung vertretend, dass sich diese internationale 
Zusammenarbeit auf die Grundsätze stützen soll, die im Völ-

kerrecht, insbesondere in der Charta der Vereinten Nationen 
sowie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte396, 
den Internationalen Menschenrechtspakten397 und anderen ein-
schlägigen Dokumenten verankert sind, 

 zutiefst davon überzeugt, dass das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verständnis der breiten Vielfalt der Probleme getragen werden 
soll, die in allen Gesellschaften bestehen, sondern auch von der 
uneingeschränkten Achtung der politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Gegebenheiten in diesen Gesellschaften, in strik-
ter Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und Fe-
stigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei-
heiten durch internationale Zusammenarbeit, 

 unter Hinweis auf ihre früheren diesbezüglichen Resolutio-
nen, 

 erneut erklärend, wie wichtig es ist, die Universalität, Ob-
jektivität, und Nichtselektivität der Behandlung von Menschen-
rechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklärung und dem Ak-
tionsprogramm von Wien bekräftigt, die am 25. Juni 1993 von 
der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschiedet wur-
den398, 

 erklärend, wie wichtig es ist, dass die Sonderberichterstatter 
und Sonderbeauftragten für bestimmte Fragen und Länder so-
wie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahrnehmung 
ihres Mandats Objektivität, Unabhängigkeit und Diskretion 
beweisen, 

 unterstreichend, dass die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fördern und zu schützen und den Verant-
wortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völkerrecht, 
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen internationa-
len Übereinkünften auf dem Gebiet der Menschenrechte ein-
gegangen sind, 

 1. erklärt erneut, dass alle Völker auf Grund des in der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker das 
Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne Einmi-
schung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, und dass 
jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht gemäß den Be-
stimmungen der Charta zu achten, was auch die Achtung der 
territorialen Unversehrtheit mit einschließt; 

 2. bekräftigt, dass es eines der Ziele der Vereinten Na-
tionen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in Zusammenar-
beit mit der Organisation die Achtung vor den Menschenrech-
ten und Grundfreiheiten zu fördern und zu festigen und in Be-
zug auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleiben, wo 
immer diese vorkommen; 

 
396 Resolution 217 A (III). 
397 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
398 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III. 
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 3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch zum Ausbau der weiteren internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet, auf die Charta der Vereinten Nationen, die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte396, den Internatio-
nalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te397, den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte397 und andere einschlägige internationale Rechtsakte zu 
stützen und Handlungen zu unterlassen, die mit diesem interna-
tionalen Instrumentarium unvereinbar sind; 

 4. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit beitragen sollte; 

 5. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und die 
volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den 
Grundsätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit und der 
Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer 
Ziele gestellt werden sollten; 

 6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sonder-
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits-
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt dieser 
Resolution gebührend zu berücksichtigen; 

 7. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, dass eine unvor-
eingenommene und faire Auseinandersetzung mit Menschen-
rechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusammenar-
beit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz 
und zur tatsächlichen Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten beiträgt; 

 8. betont in diesem Zusammenhang, dass auch künftig 
unparteiische und objektive Informationen über die politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten und Ereignisse in 
allen Ländern verfügbar sein müssen; 

 9. bittet die Mitgliedstaaten, zu erwägen, nach Bedarf im 
Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung und entsprechend ih-
ren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere der 
Charta, sowie den internationalen Rechtsakten auf dem Gebiet 
der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die 
sie für angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der inter-
nationalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu er-
zielen; 

 10. ersucht die Menschenrechtskommission, diese Resolu-
tion gebührend zu berücksichtigen und weitere Vorschläge zu 
prüfen, die darauf gerichtet sind, die Maßnahmen, die die Ver-
einten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte ergreifen, 
durch die Förderung der internationalen Zusammenarbeit und 
die Hervorhebung der Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpar-
teilichkeit und Objektivität zu stärken; 

 11. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs399 und ersucht den Generalsekretär ferner, die Mitgliedstaa-
ten um die Vorlage praktischer Vorschläge und Ideen zu bitten, 
die dazu beitragen sollen, die Tätigkeit der Vereinten Nationen 
im Menschenrechtsbereich durch die Förderung internationaler 
Zusammenarbeit auf der Grundlage der Grundsätze der Nicht-
selektivität, Unparteilichkeit und Objektivität zu stärken, und 
der Generalversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung 
einen umfassenden Bericht über diese Frage vorzulegen; 

 12. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfundfünfzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behan-
deln. 

RESOLUTION 54/175 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 119 Stimmen bei 10 Gegenstimmen und 38 Enthaltungen400 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.2) 

54/175. Recht auf Entwicklung 

 Die Generalversammlung, 

 geleitet von den Grundsätzen und Zielen der Charta der 
Vereinten Nationen und insbesondere ihre Entschlossenheit be-
kundend, den sozialen Fortschritt und einen höheren Lebens-
standard in größerer Freiheit zu fördern sowie internationale 
Mechanismen zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts aller Völker einzusetzen, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen und diejeni-
gen der Menschenrechtskommission im Zusammenhang mit 
dem Recht auf Entwicklung, namentlich ihre Resolution 53/155 
vom 9. Dezember 1998, und Kenntnis nehmend von der Reso-
lution 1999/79 der Kommission vom 28. April 1999401, 

 sowie unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf 
Entwicklung402 und erneut erklärend, wie wichtig es ist, sie in 
vollem Umfang zu verwirklichen, 

 erneut erklärend, dass das Recht auf Entwicklung, wie in 
der Erklärung über das Recht auf Entwicklung festgelegt, all-
gemein gültig und unveräußerlich ist, und erneut betonend, 
dass die Förderung, der Schutz und die Verwirklichung dieses 
Rechts fester Bestandteil der Förderung und des Schutzes aller 
Menschenrechte sind, 

 feststellend, dass der Mensch zentrales Subjekt der Ent-
wicklung ist und dass jede Entwicklungspolitik ihn daher zum 
Hauptträger und -nutznießer der Entwicklung machen sollte, 

 betonend, wie wichtig es ist, ein wirtschaftliches, politi-
sches, soziales, kulturelles und rechtliches Umfeld zu schaffen, 

 
399 A/54/216. 
400 Einzelheiten siehe Anhang II. 
401 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1999, Supple-
ment No. 3 (E/1999/23), Kap. II, Abschnitt A. 
402 Resolution 41/128, Anlage. 




